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Die vorliegende Formulierungshilfe für einen „Kooperationsvertrag über die berufliche Ausbildung in der Pflege nach dem Pflegeberufegesetz“ (Stand: November 2019) ist eine gemeinsame Arbeitshilfe des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) und der in der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e.V. (BAGFW) zusammengeschlossenen Verbände.
Die Vertragsformulierungen orientieren sich weitgehend an den von der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) veröffentlichten Musterverträgen für die wichtigsten Kooperationsformen in der Pflegeausbildung, sind jedoch unter besonderer Berücksichtigung der Belange der Einrichtungen der Altenpflege überarbeitet, ergänzt und kommentiert worden. Wie jedes Vertragsmuster soll auch dieser Kooperationsvertrag die Arbeit erleichtern. Bitte beachten Sie jedoch, dass keinerlei Haftung für die korrekte Anwendung im Einzelfall und Aktualität zum Zeitpunkt der Verwendung übernommen werden kann. Das Vertragsmuster ist stets an den individuellen Einzelfall anzupassen.



Kooperationsvertrag zwischen zwei Trägern der praktischen Ausbildung nach dem Pflegeberufegesetz in Form eines Tausches der Auszubildenden



Zwischen

……………..
(Träger der praktischen Ausbildung)

– nachfolgend „Träger A“ genannt –

und

…………….......................................... 
(Träger der praktischen Ausbildung)

– nachfolgend „Träger B“ genannt –


wird Folgendes vereinbart:


§ 1 
Ziel des Vertrages

(1) 	Ziel dieses Vertrages nach § 8 Abs. 2 PflBG ist die Regelung der Zusammenarbeit der Kooperationspartner zur Durchführung der praktischen Ausbildung von Auszubildenden des jeweils anderen Kooperationspartners im Rahmen der Pflegeausbildung nach Maßgabe des Pflegeberufegesetzes (PflBG) sowie der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung (PflAPrV), der Finanzierungsverordnung (PflFinVO) sowie der ausbildungsbezogenen landesrechtlichen Vorschriften. Die Kooperationspartner verpflichten sich zu einer engen und transparenten Zusammenarbeit mit dem Ziel, ihren Auszubildenden eine qualitativ hochwertige Ausbildung gewährleisten zu können.

(2) 	Der Träger A sowie der Träger B betreiben zur Durchführung von Praxiseinsätzen geeignete Einrichtungen (Einsatzstellen) nach § 7 Abs. 1, Abs. 2 i. V. m. Abs. 4 PflBG und nach den jeweiligen landesrechtlichen Vorgaben. 


§ 2 
Durchführung der Ausbildung

(1) 	Die praktische Ausbildung erfolgt entsprechend § 7 Abs. 1 bis 4 PflBG i.V.m. § 3 und Anlage 7 der PflAPrV im turnusmäßigen Wechsel in den Einrichtungen der Träger oder, soweit dies nicht möglich ist, in weiteren praktischen Einsatzstellen. Grundlage ist eine gemeinsame, zunächst personenunabhängige Planung von Zeiten (z. B. nach Monaten, Wochen) und der abzuleistenden Einsatzbereiche (allgemeine stationäre Akutpflege, allgemeine stationäre Langzeitpflege, ambulante Pflege, Pädiatrie, Psychiatrie, Wahleinsatz). Die Zuordnung der Auszubildenden erfolgt über den Ausbildungsplan, der Bestandteil des Ausbildungsvertrages wird.

(2) 	Der Zeitpunkt des Einsatzes der Auszubildenden wird zwischen Träger A und Träger B jeweils im Einzelfall unter Berücksichtigung einer ausreichenden Vorlaufzeit festgelegt. Der zeitliche Vorlauf sollte grundsätzlich …. Wochen/Monate betragen. 

(3) 	Für mindestens 10% der während eines Einsatzes zu leistenden praktischen Ausbildungszeit ist vom Träger der jeweiligen Einsatzstelle eine Praxisanleitung nach § 4 Abs. 2 bzw. Abs. 3 der PflAPrV zu gewährleisten.

(4) 	Rechte und Pflichten der Auszubildenden ergeben sich aus dem Ausbildungsvertrag mit dem jeweiligen Träger der praktischen Ausbildung. Der/die Auszubildende bleibt über seinen Träger der praktischen Ausbildung sozial-, unfall- und haftpflichtversichert. 	Comment by bpa: Jeder Träger der praktischen Ausbildung sollte darauf achten, dass seine Auszubildenden in die Betriebshaftpflichtversicherung einbezogen sind. Es wird empfohlen, mit dem Versicherer zu klären, ob und inwieweit Haftungsrisiken für Schäden versichert bzw. versicherbar sind, die durch die Auszubildenden ggf. in der Schule oder in anderen Einsatzstellen verursacht werden.

(5) 	Die Ausbildungsvergütung wird für die gesamte Dauer der Ausbildung vom jeweiligen Träger der praktischen Ausbildung an seine/seinen Auszubildende/n gezahlt. Dies gilt auch für eventuell entstehende Ansprüche auf Fahrtkostenerstattung der oder des Auszubildenden.


§ 3
Zusammenarbeit zwischen den Trägern der Einsatzstellen 

1. Die Kooperationspartner verpflichten sich zu einer engen und transparenten Zusammenarbeit mit dem Ziel, ihren Auszubildenden eine qualitativ hochwertige Ausbildung im Sinne von § 5 PflBG gewährleisten zu können. Diesbezüglich geeignete Maßnahmen können z. B. sein:	Comment by bpa: Die folgende Aufzählung enthält nur Beispiele, die je nach Wunsch gestrichen oder auch ergänzt werden können. 

Sofern landesrechtliche Vorgaben zum Inhalt der Kooperationsverträge existieren, sind diese zu beachten.

· regelmäßiger Austausch auf Leitungsebene und auf Arbeitsebene 
· Vereinbarung von Regeln zur zuverlässigen und transparenten wechselseitigen Kommunikation 
· Entwicklung eines gemeinsamen Ausbildungsverständnisses
· der praktischen Ausbildung ein in der jeweiligen Einrichtung entwickeltes Ausbildungskonzept zu Grunde legen
· Entwicklung gemeinsamer Beurteilungskriterien
· regelmäßige Überprüfung der Qualität der gemeinsamen Ausbildung.

(2) 	Träger A und Träger B sollen sich zur Sicherstellung des Erfolges der Ausbildung mit der jeweiligen Pflegeschule der Auszubildenden abstimmen. Träger A und Träger B ermöglichen die Praxisbegleitung der Auszubildenden während der Praxiseinsätze durch die Pflegeschule. Die Pflegeschule betreut im Rahmen der Praxisbegleitung die Auszubildenden und unterstützt die Praxisanleiter/-innen von Träger A sowie Träger B. Während eines Praxiseinsatzes (mit Ausnahme der Wahleinsätze) soll mindestens ein Besuch einer Lehrkraft in der Einrichtung erfolgen. Die Praxisbegleiter zeigen ihren Besuch den Trägern mindestens …. Tage vorher an. 	Comment by bpa: Die Verwendung dieses Satzes setzt eine entsprechende Vereinbarung zwischen den Trägern der praktischen Ausbildung und der Pflegeschule voraus.

(3) 	Die Kooperationspartner teilen sich gegenseitig und der jeweiligen Pflegeschule unmittelbar mit, wenn die Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Praxisanleitung gefährdet ist. 

(4) 	Bei einer Gefährdung der Erreichung des Ausbildungsziels einer/eines Auszubildenden beraten ihr/sein Träger der praktischen Ausbildung und die Pflegeschule gemeinsam mit der/dem Auszubildenden und erforderlichenfalls unter Beteiligung des kooperierenden Trägers der praktischen Ausbildung über geeignete Maßnahmen zur Sicherung des Ausbildungserfolges und setzen diese nach entsprechender Vereinbarung unverzüglich gemeinsam mit der/dem Auszubildenden um.

(5) 	Die Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter der Kooperationspartner und die jeweilige(n) Pflegeschule(n) tauschen sich regelmäßig gemeinsam aus.

(6)	Die Träger der praktischen Ausbildung unterstützen die Auszubildenden beim Führen ihrer Ausbildungsnachweise. Anhand des Ausbildungsnachweises vollziehen die Träger der praktischen Ausbildung nach, inwieweit die praktische Ausbildung dem Ausbildungsplan entsprechend durchgeführt wird. 


§ 4
Leistungsspektrum der Träger

(1) 	Träger A verfügt über Einrichtungen, die die Vermittlung der Kenntnisse und Fähigkeiten im Rahmen der praktischen Ausbildung gemäß § 2 PflAPrV sicherstellen können für

(Zutreffendes ankreuzen)

a) Pflichteinsätze nach § 7 Abs. 1 und 2 i. V. m. Abs. 5 PflBG in den Bereichen

□	allgemeine Akutpflege in stationären Einrichtungen
□	allgemeine Langzeitpflege in stationären Einrichtungen
□	allgemeine ambulante Akut- und Langzeitpflege
□	pädiatrische Versorgung
□	allgemein-, geronto-, kinder- oder jugendpsychiatrische Versorgung 	Comment by bpa: Grundsätzlich können für Einsätze in der pädiatrischen Versorgung auch z.B. ambulante Dienste, die häusliche Krankenpflege für Kinder erbringen, geeignet sein. Ebenso ist bspw. die gerontopsychiatrische Versorgung (z.B. bei dementiellen Erkrankungen) Gegenstand der Versorgung aller Einrichtungen der Altenpflege. Zu beachten ist jedoch, dass sich die Geeignetheit von Einrichtungen für die Durchführung der praktischen Einsätze nach den Vorgaben des PflBG nach landesrechtlichen Regelungen bestimmt.

b) sonstige Einsätze (Wahleinsätze) nach § 7 Abs. 2 i. V. m. Abs. 5 PflBG in den Bereichen

□	Pflegeberatung
□	Rehabilitation
□	Hospizversorgung/Palliation
□	…


(2) 	Träger B verfügt über Einrichtungen, die die Vermittlung der Kenntnisse und Fähigkeiten im Rahmen der praktischen Ausbildung gemäß § 2 PflAPrV sicherstellen können für

(Zutreffendes ankreuzen)

a) Pflichteinsätze nach § 7 Abs. 1 und 2 i. V. m. Abs. 5 PflBG in den Bereichen

□	allgemeine Akutpflege in stationären Einrichtungen
□	allgemeine Langzeitpflege in stationären Einrichtungen
□	allgemeine ambulante Akut- und Langzeitpflege
□	pädiatrische Versorgung
□	allgemein-, geronto-, kinder- oder jugendpsychiatrische Versorgung 

b) sonstige Einsätze (Wahleinsätze) nach § 7 Abs. 2 i. V. m. Abs. 5 PflBG in den Bereichen

□	Pflegeberatung
□	Rehabilitation
□	Hospizversorgung/Palliation
□	…

(3) 	Näheres zu den Praxiseinsatzplätzen, die von Träger A sowie von Träger B zur Verfügung gestellt werden, wird in der Anlage 1 dargestellt. Es kann unterschieden werden zwischen Praxiseinsatzplätzen, die die Träger grundsätzlich zusagen, und darüber hinausgehenden Praxiseinsatzplätzen, die möglicherweise zur Verfügung gestellt werden können. In Anlage 1 wird auch festgelegt, zu welchem Zeitpunkt die Träger einander mitteilen, welche Einsatzplätze sie tatsächlich konkret anbieten können.

(4) 	Die Ausbildungszeit beträgt pro Auszubildender/Auszubildendem

		bei Träger A:		Stunden pro Woche
		bei Träger B:		Stunden pro Woche.


§ 5
Aufgaben der Träger der praktischen Ausbildung

(1) 	Der Träger der praktischen Ausbildung trägt für seine Auszubildenden die Verantwortung für die Durchführung der praktischen Ausbildung einschließlich ihrer Organisation. 

(2)	Die den Praxiseinsatz durchführende Einrichtung ist verpflichtet, die zu ihr entsandten Auszubildenden zum Zweck der Teilnahme an den theoretischen und praktischen Unterrichtseinheiten von der Arbeit in der Einrichtung freizustellen. Sie hat die Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes, des Jugendarbeitsschutzgesetzes und der übrigen Vorschriften des Arbeitsschutzes zu beachten.

(3)	Der entsendende Träger weist seine Auszubildenden darauf hin, dass sie auch während ihrer externen Ausbildung die Pflichten aus dem Ausbildungsvertrag erfüllen müssen sowie den Anweisungen des Beauftragten des empfangenden Trägers Folge zu leisten haben. 	Comment by bpa: Eine entsprechende Regelung kann in den Ausbildungsvertrag aufgenommen werden, siehe hierzu gesondertes Muster.

(4) 	Die jeweilige Einsatzstelle ist verpflichtet, den Auszubildenden während der Einsätze in der Einrichtung die vorgeschriebene Arbeits- und Schutzkleidung zur Verfügung zu stellen und zu reinigen. 

(5) 	Der entsendende Träger hat die Auszubildenden nachweislich auf die Einhaltung der Schweigepflicht, des Datenschutzes sowie zur Wahrung des Stillschweigens zu Betriebsgeheimnissen während der gesamten Ausbildung, also auch während der Praxiseinsätze, und in der Zeit nach Beendigung der Ausbildung hinzuweisen.	Comment by bpa: Der Träger der praktischen Ausbildung als Vertragspartner des Ausbildungsvertrages sollte eine entsprechende Verpflichtungserklärung des Auszubildenden zum Ausbildungsvertrag nehmen (s. entsprechendes Vertragsmuster).

(6) 	Die Einsatzstellen sind verpflichtet, am Ende eines jeden bei ihnen durchgeführten Praxiseinsatzes eine qualifizierte Leistungseinschätzung unter Ausweisung von Fehlzeiten (§ 6 Abs. 2 PflAPrV) zu erstellen. Diese ist der bzw. dem Auszubildenden bekannt zu machen und zu erläutern und der Pflegeschule zu übermitteln. Fehlzeiten in einem Praxiseinsatz müssen nachgeholt werden, wenn sie nicht nach § 13 Abs. 1 Nr. 2 PflBG angerechnet werden dürfen oder soweit bei einer Anrechnung der Umfang von 25% der abzuleistenden Stunden eines Pflichteinsatzes überschritten wird. Dabei darf die Erreichung des Ausbildungsziels eines Pflichteinsatzes durch die Anrechnung von Fehlzeiten nicht gefährdet werden. Die Pflegeschule und die Träger der praktischen Ausbildung legen einvernehmlich fest, wann und ggfs. wo eine erforderliche Nachholung erfolgt, wobei Rücksicht auf die betrieblichen Abläufe der Einrichtung zu nehmen ist. Soll der in der unterrichtsfreien Zeit zu gewährende Urlaub einer/eines Auszubildenden während eines externen Praxiseinsatzes genommen werden, muss dieser von dem Träger der praktischen Ausbildung genehmigt werden, der den Ausbildungsvertrag geschlossen hat. 

(7) 	Der empfangende Träger muss für mindestens 10% der während eines Einsatzes zu leistenden praktischen Ausbildungszeit eine Praxisanleitung nach § 4 Abs. 2 bzw. Abs. 3 der PflAPrV sicherstellen. Zu diesem Zweck sind geeignete Personen nach § 4 PflAPrV zu beauftragen. 

(8) 	Während eines Praxiseinsatzes hat die Einsatzstelle das fachliche Weisungsrecht. Sie kann bei Vorliegen eines wichtigen Grundes und einer damit einhergehenden Unzumutbarkeit den entsendenden Träger der praktischen Ausbildung auffordern, disziplinarische Maßnahmen wie Umsetzung, Abmahnung bis hin zur Kündigung zu ergreifen bzw. die sofortige Abberufung des Auszubildenden zu veranlassen. 	Comment by bpa: Hierzu ist eine klarstellende Regelung auch im Ausbildungsvertrag sinnvoll, siehe entsprechendes Vertragsmuster.

(9) 	Die Einsatzstelle des Vertiefungseinsatzes unterstützt die jeweilige Pflegeschule bei der Organisation und Durchführung des praktischen Teils der Prüfung, insbesondere durch Freistellung der zuständigen Praxisanleiterin / des zuständigen Praxisanleiters als Fachprüferin/als Fachprüfer.	Comment by bpa:  Nach § 9 Abs. 4 PflAPrV wird der praktische Teil der Prüfung in der Regel in der Einrichtung abgelegt, in der der Vertiefungseinsatz durchgeführt wurde. Insofern wurde nur die Regelung aufgenommen, dass die Einsatzstelle des Vertiefungseinsatzes (auch wenn dieser ausnahmsweise nicht beim Träger der praktischen Ausbildung stattfindet) insbes. die zuständige Praxisanleitung für den praktischen Teil der Prüfung freizustellen hat.


§ 6
Ausgleichszuweisungen 

Variante 1	Comment by bpa: Die nicht gewählte Regelungsvariante ist zu löschen.
Für die Teile der praktischen Ausbildung, die in einer Einsatzstelle des jeweils anderen Trägers absolviert werden, verzichten die Träger auf einen finanziellen Ausgleich. – Ende Variante 1 - 


Variante 2	Comment by bpa: Den Einsatzstellen entstehen für die Praxisanleitung externer Auszubildender Kosten. Zum Teil werden die jeweiligen Träger der Einsatzstellen auf die Geltendmachung dieser Kosten verzichten, weil sie bspw. vom Einsatz der Auszubildenden auch profitieren können. Zum Teil wird es aber auch zu einem „Austausch“ von eigenen und fremden Auszubildenden kommen, der eine Verrechnung der jeweils entstehenden Kosten - vorzugsweise in Form der "gegenseitig" geleisteten Anleitungsstunden - erlaubt.  

Für jeden Träger, der Auszubildende in externe Einrichtungen zum Praxiseinsatz entsendet, dürfte wichtig sein, dass die Kosten der Praxisanleitung, die ihm in Rechnung gestellt werden, einerseits nicht diejenigen Kosten übersteigen, die hierfür in dem für ihn geltenden Ausbildungsbudget berücksichtigt sind; andererseits soll diese Grenze auch nicht ausgeschöpft werden, wenn die im Ausbildungsbudget berücksichtigten Kosten der Praxisanleitung der externen Einsatzstelle niedriger sind (dies kann aufgrund der zum Teil je nach Einrichtungsart unterschiedlich hohen Pauschalbudgets der Fall sein).

Eine konkrete Ausweisung der Kosten der Praxisanleitung in den Vereinbarungen über die Pauschalbudgets gibt es allerdings in der Regel nicht, so dass bei der Berechnung auf ein anderes Berechnungsmodell zurückgegriffen werden muss. In der Anlage 2 sind die vom bpa vorgeschlagenen Stundensätze aufgeführt, die unter Berücksichtigung des Verhältnisses der kalkulierten Kosten und der tatsächlich vereinbarten Budgethöhe ermittelt wurden.
(1) Nach § 34 Absatz 2 PflBG leitet der Träger der praktischen Ausbildung die in seinen Ausgleichszuweisungen enthaltenen Kosten seiner Kooperationspartner auf Grundlage der Kooperationsverträge und entsprechend den festgesetzten bzw. vereinbarten Ausbildungsbudgets an diese weiter. Die Kooperationspartner verpflichten sich zu einer entsprechenden Abrechnung der Kosten der praktischen Ausbildung wie folgt: 
1.	Soweit die Träger der praktischen Ausbildung den jeweils anderen als Einsatzstelle für ihre Auszubildenden nutzen, erfolgt jährlich nach Abschluss eines Ausbildungsjahres eine Verrechnung der einrichtungsbezogenen Kosten für die erforderliche Praxisanleitung.

Erste Alternative Ziffer 2 (auf Landesebene bestehen Vereinbarungen zur Höhe der abrechenbaren Kosten):	Comment by bpa: Zum Teil sind auf Landesebene Vereinbarungen zur Höhe der abrechenbaren Kosten getroffen worden, die dann in der Vereinbarung zur berücksichtigen sind (erste Alternative Ziffer 2).

Die nicht zutreffende Alternative der Ziffer 2 ist zu löschen!
2.	Soweit eine Verrechnung nach Ziffer 1 nicht erfolgen kann, werden die Kosten der Praxisanleitung jährlich nach Abschluss eines Ausbildungsjahres durch Zahlung ausgeglichen. Abrechenbar sind die Kosten der Praxisanleitung in der Höhe, wie sie zum Zeitpunkt des Abschlusses des Praxiseinsatzes auf Landesebene hierfür vereinbart ist. Diese beträgt zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses 				 Euro je Stunde und Auszubildender/Auszubildendem.

Zweite Alternative Ziffer 2 (auf Landesebene bestehen keine Vereinbarungen zur Höhe der abrechenbaren Kosten):	Comment by bpa: Gibt es keine Vereinbarungen auf Landesebene, ist die Höhe der weiterzuleitenden Kosten für die Praxisanleitung individuell zu vereinbaren (zweite Alternative zu Ziffer 2). Hierbei sind jedoch auch steuerliche Fragen zu berücksichtigen:

Zwischen den obersten Finanzbehörden wurde die Rechtsauffassung abgestimmt, dass die von den Kooperationspartnern an die Träger der praktischen Ausbildung und die Pflegeschulen erbrachten Kooperationsleistungen nach dem Pflegeberufegesetz, die aus den finanziellen Mitteln des Ausgleichsfonds finanziert werden, unter den weiteren Voraussetzungen des § 4 Nr. 21 UStG umsatzsteuerfrei sein können.
Die Höhe der Kosten der Praxisanleitung sollte sich insofern an den hierfür im Pauschalbudget berücksichtigten Kosten orientieren. Eine konkrete Ausweisung der Kosten der Praxisanleitung in den Vereinbarungen über die Pauschalbudgets gibt es allerdings in der Regel nicht, so dass bei der Berechnung auf ein anderes plausibles Berechnungsmodell zurückgegriffen werden muss.
2.	Soweit eine Verrechnung nach Ziffer 1 nicht erfolgen kann, werden die Kosten der Praxisanleitung jährlich nach Abschluss eines Ausbildungsjahres durch Zahlung ausgeglichen. Abrechenbar sind die Kosten der Praxisanleitung in der Höhe, in der sie in dem für die Einsatzstelle zum Zeitpunkt des Abschlusses des Praxiseinsatzes geltenden vereinbarten Pauschal- bzw. Individualbudget berücksichtigt sind, maximal jedoch in Höhe des für die entsendende Einrichtung geltenden entsprechenden Betrages. Findet eine Praxisanleitung durch einen Praxisanleiter für mehrere Auszubildende gleichzeitig statt, ist dies bei der Berechnung des Stundensatzes zu berücksichtigen. Zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses sind dementsprechend abrechenbar 		 Euro je Stunde und Auszubildender/Auszubildendem.

3.	Soweit nicht auf Landesebene für die Abrechnung der Kosten etwas anderes vereinbart ist, erfolgt sie unter Ausweisung der für die einzeln benannten Auszubildenden erbrachten Stunden der Praxisanleitung nach Abschluss des jeweiligen Praxiseinsatzes bzw. der jeweiligen Praxiseinsätze.– Ende Variante 2-


§ 7 
Dauer und Kündigung des Vertrags

(1) 	Der Vertrag tritt am …. in Kraft und läuft auf unbestimmte Zeit.

(2) 	Der Vertrag kann von jeder Vertragspartei mit einer Frist von … ordentlich gekündigt werden. Begonnene externe praktische Ausbildungsmaßnahmen werden bis zum Abschluss der Ausbildungsmaßnahme (erfolgreicher Erwerb der Berufsbezeichnung oder Ausscheiden des Auszubildenden) fortgeführt. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung durch jede Vertragspartei bleibt unberührt. Jede Kündigung bedarf der Schriftform.


§ 8
Zusammenarbeit, gegenseitige Information und Verschwiegenheit 

(1) 	Die Träger der praktischen Ausbildung verpflichten sich zur vertrauensvollen Zusammenarbeit.

(2) 	Die Träger der praktischen Ausbildung verpflichten sich, sich unverzüglich über besondere Vorkommnisse, unentschuldigtes Fehlen und sonstige Dienstverfehlungen der Auszubildenden zu unterrichten.

(3) 	Die Träger der praktischen Ausbildung verpflichten sich, über alle ihnen bekannt gewordenen oder bekannt werdenden geschäftlichen und/oder betrieblichen Angelegenheiten des jeweils anderen auch nach Vertragsende Stillschweigen zu bewahren. Sämtliche von der jeweils anderen Vertragspartei erlangte Informationen sind vertraulich zu behandeln. Sie verpflichten sich zudem zur Einhaltung der Regelungen zum Datenschutz, insbesondere der Vorgaben der DSGVO, des KDG sowie des EKD-DSG.	Comment by bpa: Die kirchlichen Datenschutzgesetze finden z.B. für kirchliche Träger von Krankenhäusern Anwendung.


§ 9
Schriftform

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen für ihre Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung dieser Schriftformklausel.


§ 10
Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Klauseln oder Bestimmungen dieses Vertrags ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden oder weist dieser Vertrag Lücken auf, so wird hierdurch die Wirksamkeit des Vertrags im Übrigen nicht berührt. Für diesen Fall verpflichten sich die Vertragsparteien, anstelle der unwirksamen Bestimmung rückwirkend eine wirksame Bestimmung zu vereinbaren, welche dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung möglichst nahe kommt. Im Falle einer Lücke werden sie eine Bestimmung vereinbaren, die dem entspricht, was nach Sinn und Zweck dieses Vertrags vereinbart worden wäre, wenn die Angelegenheit bedacht worden wäre.


______________________________	_____________________________
Ort, Datum  	Ort, Datum


______________________________	_____________________________
Träger A	Träger B
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Anlage 1

zum Kooperationsvertrag zwischen zwei Trägern der praktischen Ausbildung nach dem Pflegeberufegesetz in Form eines Tausches der Auszubildenden


Zwischen


…………….......................................... 
(Träger der praktischen Ausbildung)
· nachfolgend „Träger „A“ genannt - 

und

…………….......................................... 
(Träger der praktischen Ausbildung)
· nachfolgend „Träger B“ genannt - 

wird Folgendes vereinbart:	Comment by bpa: Mit dieser Anlage soll für die Träger eine möglichst verlässliche Planungsgrundlage geschaffen werden. Die Träger geben an, in welchen ihrer Einrichtungen für wie viele Auszubildende welche Praxiseinsätze angeboten werden und wie viele Auszubildende einen Praxiseinsatz gleichzeitig absolvieren können.

Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf einen ganzen, in der Regel 3-jährigen Ausbildungsgang und nicht etwa nur auf ein Kalenderjahr.


§ 1 Ausbildungsverträge

Die Träger der praktischen Ausbildung rechnen je Ausbildungsgang mit folgenden Bandbreiten an Ausbildungsverträgen, die sie abschließen: 

	
	untere Bandbreite 
	obere Bandbreite

	Träger A 
	
	

	Träger B 
	
	



Hier ist ggfs. ein wechselseitiger Austausch der Auszubildenden möglich.

§ 2 Praxiseinsatzplätze des Trägers A

Träger A kann je Ausbildungsgang Praxiseinsatzplätze in nachfolgend angegebenem folgendem Umfang zur Verfügung stellen. Es wird hierbei unterschieden zwischen Praxiseinsatzplätzen, die der Träger grundsätzlich zusagt und darüber hinausgehenden Praxiseinsatzplätzen, die möglicherweise zur Verfügung gestellt werden können: 

	Einsatzbereich	Comment by bpa: Orientierungseinsatz und Vertiefungseinsatz sind von vornherein nicht aufgeführt, da sie in der Regel beim jeweiligen Träger der praktischen Ausbildung selbst durchgeführt werden. Wo dies ausnahmsweise nicht der Fall ist, wären die Angaben in der Tabelle anzupassen.
	Stunden pro Einsatz
	Einsatzstelle (Einrichtung)
	Zahl der insgesamt für den Ausbildungsgang grundsätzlich zugesagten Praxiseinsatzplätze	Comment by bpa: Hier ist anzugeben, für wie viele Auszubildende im Ausbildungsgang insgesamt ein Praxiseinsatz (z.B. in der stationären Akutpflege mit jeweils 400 Stunden Umfang) durchgeführt werden kann (siehe auch folgender Kommentar).
	Zahl der grundsätzlich zugesagten Praxiseinsatzplätze, die gleichzeitig besetzt werden können	Comment by bpa: Hier ist anzugeben, wie viele Auszubildende gleichzeitig einen bestimmten Praxiseinsatz absolvieren können. Zum Beispiel könnte ein Krankenhaus insgesamt 18 Praxiseinsatzplätze in der stationären Akutpflege anbieten, einen Praxiseinsatz jedoch nur für jeweils 6 Auszubildende gleichzeitig durchführen können (bspw. sechs Auszubildende vom 1.4. bis zum 15.6., weitere sechs Auszubildende vom 16.6. bis zum 31.8. und weitere sechs vom 1.9. bis 15.11.). Die Angabe der Zahl der Plätze, die gleichzeitig besetzt werden können, soll insofern die Planung erleichtern.
	Zahl der Praxiseinsatzplätze, die mglw. zusätzlich zur Verfügung gestellt werden können

	Erstes und zweites Ausbildungsjahr (bzw. Ausbildungsdrittel)

	Pflichteinsätze

	Stationäre Akutpflege
	400*
	
	
	
	

	Stationäre Langzeitpflege
	400*
	
	
	
	

	Ambulante Akut-/Langzeitpflege
	400*
	
	
	
	

	Pädiatrische Versorgung
	120*
	
	
	
	

	Letztes Ausbildungsjahr (bzw. Ausbildungsdrittel)

	Pflichteinsätze

	Allgemein-, geronto-, kinder- oder jugendpsychiatrische Versorgung
	120*
	
	
	
	

	Kinder- und jugendpsychiatrische Versorgung
	120*
	
	
	
	

	Gerontopsychiatrische Versorgung
	120*
	
	
	
	

	Weitere Einsätze, z.B. Pflegeberatung, Rehabilitation, Palliation

	…
	80
	
	
	
	





§ 3 Praxiseinsatzplätze des Trägers B

Träger B kann je Ausbildungsgang Praxiseinsatzplätze in nachfolgend angegebenem folgendem Umfang zur Verfügung stellen. Es wird hierbei unterschieden zwischen Praxiseinsatzplätzen, die der Träger grundsätzlich zusagt und darüber hinausgehenden Praxiseinsatzplätzen, die möglicherweise zur Verfügung gestellt werden können:

	Einsatzbereich	Comment by bpa: Orientierungseinsatz und Vertiefungseinsatz sind von vornherein nicht aufgeführt, da sie in der Regel beim Träger der praktischen Ausbildung durchgeführt werden. Wo dies ausnahmsweise nicht der Fall ist, wären die Angaben in der Tabelle anzupassen.
	Stunden pro Einsatz
	Einsatzstelle (Einrichtung)
	Zahl der insgesamt für den Ausbildungsgang grundsätzlich zugesagten Praxiseinsatzplätze	Comment by bpa: Hier ist anzugeben, für wie viele Auszubildende im Ausbildungsgang insgesamt ein Praxiseinsatz (z.B. in der stationären Akutpflege mit jeweils 400 Stunden Umfang) durchgeführt werden kann (siehe auch folgender Kommentar).
	Zahl der grundsätzlich zugesagten Praxiseinsatzplätze, die gleichzeitig besetzt werden können	Comment by bpa: Hier ist anzugeben, wie viele Auszubildende gleichzeitig einen bestimmten Praxiseinsatz absolvieren können. Zum Beispiel könnte ein Krankenhaus insgesamt 18 Praxiseinsatzplätze in der stationären Akutpflege anbieten, einen Praxiseinsatz jedoch nur für jeweils 6 Auszubildende gleichzeitig durchführen können (bspw. sechs Auszubildende vom 1.4. bis zum 15.6., weitere sechs Auszubildende vom 16.6. bis zum 31.8. und weitere sechs vom 1.9. bis 15.11.). Die Angabe der Zahl der Plätze, die gleichzeitig besetzt werden können, soll insofern die Planung erleichtern.
	Zahl der Praxiseinsatzplätze, die mglw. zusätzlich zur Verfügung gestellt werden können

	Erstes und zweites Ausbildungsjahr (bzw. Ausbildungsdrittel)

	Pflichteinsätze

	Stationäre Akutpflege
	400*
	
	
	
	

	Stationäre Langzeitpflege
	400*
	
	
	
	

	Ambulante Akut-/Langzeitpflege
	400*
	
	
	
	

	Pädiatrische Versorgung
	120*
	
	
	
	

	Letztes Ausbildungsjahr (bzw. Ausbildungsdrittel)

	Pflichteinsätze

	Allgemein-, geronto-, kinder- oder jugendpsychiatrische Versorgung
	120*
	
	
	
	

	Kinder- und jugendpsychiatrische Versorgung
	120*
	
	
	
	

	Gerontopsychiatrische Versorgung
	120*
	
	
	
	

	Weitere Einsätze, z.B. Pflegeberatung, Rehabilitation, Palliation

	…
	80
	
	
	
	




Die Träger teilen einander … Wochen/Monate vor Beginn jedes Ausbildungsganges mit, welche Einsatzplätze sie tatsächlich konkret anbieten können.	Comment by bpa: Hier ist der Zeitpunkt zu ergänzen, zu dem das (voraussichtliche) tatsächliche Angebot an Einsatzplätzen mitgeteilt wird. Die Frist sollte einerseits den Vertragspartnern eine möglichst verlässliche Planung erlauben, andererseits aber auch wegen unvorhersehbarer Entwicklungen erforderliche Aktualisierungen nicht ausschließen.



______________________________	_____________________________
Ort, Datum  	Ort, Datum




______________________________	_____________________________
Träger A	Träger B




* Sofern ein Träger diesen Einsatz als Vertiefungseinsatz ausnahmsweise nicht selbst sicherstellen kann und hierfür Einsatzstellen eines anderen Trägers in Anspruch nehmen will, ist zu beachten, dass für den Vertiefungseinsatz 500 Stunden vorgeschrieben sind.

